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Beschlussvorlage 
Ö/0463/XIV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XIV. Wahlperiode 2014 - 2020 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Fachbereich 25 - Tiefbau, Neubau, 
Unterhalt 

Az.: GB 2-FB 25_Kan 

Sachbearbeiter 

Herr Kandziora 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Haupt- und Finanzausschuss 22.11.2016 öffentlich Vorberatung 
Gemeinderat 06.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Gemeindestraßen; Straßen- und Entwässerungsunterhalt: verbindliche Mittelbereitstellung 
im Haushaltsplan 2017 

 
 
Sachverhalt: 

 
Nach Beendigung der Frostperiode im Frühjahr 2017 ist beabsichtigt mit den Unterhaltsarbeiten der 
Tiefbaugewerke sofort zu beginnen. Damit für die Unterhaltsarbeiten auf den Straßen günstige An-
gebotspreise erzielt werden, ist ein frühzeitiger Beginn des Ausschreibungsverfahrens erforderlich. 
Dieses betrifft den Unterhalt der Straßen und Wege einschließlich der Entwässerungseinrichtungen, 
wie den Unterhalt an Straßensinkkästen (Gullys) und Straßenregenwasserrohrleitungen und Versitz -
Gruben. 
 
Im Ergebnis der ausgeführten Unterhaltsarbeiten im Jahr 2016 und der fortlaufenden Erfassung der 
Straßenschäden durch die turnusmäßigen Straßenkontrollen ist festzustellen, dass die Straßen-
schäden stetig zunehmen. Aus diesem Grund ist mit der Weiterführung der Unterhaltsarbeiten, nach 
dem Leistungskatalog für wiederkehrende Unterhaltsarbeiten am Straßenbau Ausgabe 2015, bei 
entsprechender Witterung im Jahr 2017 sofort zu beginnen. 
 
Auf Grund von fehlenden bzw. nur marginal durchgeführten grundhaften Straßenausbauarbeiten 
(Straßenausbaubeitragssatzung) dienen die Unterhaltsarbeiten der Unfallgefahrbeseitigung im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. 
 
Für die Jahresausschreibung für regelmäßig wiederkehrende Unterhaltsarbeiten an Straßen sowie 
die Jahresausschreibung für regelmäßig wiederkehrende Unterhaltsarbeiten an Straßenentwässe-
rungsanlagen sind folgende Mittel verbindlich bereitzustellen: 
 
a) Straßenunterhalt    in Höhe von   400.000 € 
 
b) Unterhalt Entwässerungsanlagen  in Höhe von     80.000 € 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 
 

NEIN       (damit sind die Angaben beendet)  
JA  x (bitte die weiteren Punkte ausfüllen)  

 
1.1. Bei Einzelmaßnahmen:  
Gesamtkosten lt. Beschlussvorschlag:      480.000Euro  

ggf. für Varianten: a) Straßenunterhalt    ̂ 400.000 € 
   b) Unterhalt Entwässerungsanlagen     80.000 € 
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1.2. Bei Investitionen bzw. jahresübergreifenden Beschaffungen: 
Kosten der Gesamtmaßnahme        Euro 
davon 
im Jahr       :       Euro  im Jahr       :       Euro 
im Jahr       :       Euro  im Jahr       :       Euro 
 
1.3. Bei längerfristigen Verträgen:  

Laufzeit       Monate/Jahre  
 

Gesamtkosten für die Vertragslaufzeit bzw. bei unbefristeten Verträgen für 5 Jahre:  
      Euro 
 
2. Einnahmen zur anteiligen Finanzierung der einmaligen Kosten:  
Folgende Einnahmen werden erwartet 

Art der Einnahme:       
Gesamtsumme:       Euro 
davon 
im Jahr       :       Euro  im Jahr       :       Euro 
im Jahr       :       Euro  im Jahr       :       Euro 
 
3. Folgekosten  
3.1.Durch die Maßnahme entstehen Folgekosten:    NEIN x 

 
JA, jährlich ca.       Euro 
 

Art der Folgekosten:        
ggf. Kostenaufteilung nach Arten:  
      
      
 
3.2.Einnahmen zur Finanzierung bzw. Deckung der Folgekosten  

Folgende Einnahmen werden erwartet: 
 

Art der Einnahme:       jährliche Summe:       Euro 
 
4. . Haushaltsmittel 
Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:  
 
JA       für das Planjahr        i.H.v.       Euro 
 

HHSt:       
 
NEIN       Deckungsvorschlag:  
Die Deckung kann über  
Minderausgaben bei HHst       i.H.v.       -Euro 
Mehreinnahmen bei HHst        i.H.v.       Euro 
erfolgen  
 
Die Kosten i.H.v. 480.000 Euro sind im nächsten Haushaltsplan bzw. Finanzplan  
für das Jahr/die Jahre 2017 einzustellen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss: 
 

1. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Beschlussvorlage Ö/0463/XIV.WP vom 
11.10.2016 des Fachbereiches 25/ Tiefbau zur Kenntnis. 
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2. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fas-
sen: 
 
Der Gemeinderat beschließt im Haushaltsplan 2017 bei folgenden Haushaltsstellen verbind-
lich die Mittel bereitzustellen, damit im Rahmen des Wettbewerbs Angebote nach der Verga-
beordnung für das öffentliche Auftragswesen eingeholt werden können. 
 
a) Haushaltsstelle 1.63000.51310 (Straßenunterhalt) Mittel in Höhe von 400.000 € 
 
b) Haushaltsstelle 1.63000.51510 (Unterhalt Entwässerungsanlagen) Mittel in Höhe  
    von 80.000 €. 

 
 
 
Beschlussvorschlag für den Gemeinderat: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt die Beschlussvorlage Ö/0463/XIV.WP vom 11.10.2016 des Fachbe-
reiches 25/ Tiefbau zur Kenntnis. 
 

2. Der Gemeinderat beschließt im Haushaltsplan 2017 bei folgenden Haushaltsstellen verbind-
lich die Mittel bereitzustellen, damit im Rahmen des Wettbewerbs Angebote nach der Verga-
beordnung für das öffentliche Auftragswesen eingeholt werden können. 
 
a) Haushaltsstelle 1.63000.51310 (Straßenunterhalt) Mittel in Höhe von 400.000 € 
 
b) Haushaltsstelle 1.63000.51510 (Unterhalt Entwässerungsanlagen) Mittel in Höhe  
    von 80.000 €. 

 
 
 
 
Gauting, 29.11.2016 
 
 
 
 
Unterschrift 
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